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STADT TANGERMÜNDE 

Bürgermeister 

 
 

Beschlussvorlage BV 0466-21 
öffentlich 

Datum: 
Amt: 

09.09.2021 
Amt für Öffentliche 
Ordnung, Kultur und 
Soziales 

 
Betreff 

1. Änderungssatzung zur Satzung über die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Tangermünde 

 
 
Beratungsfolge Sitzungstermin  

Ortschaftsrat Buch 04.10.2021  

Ortschaftsrat Bölsdorf 05.10.2021  

Ortschaftsrat Storkau (Elbe) 05.10.2021  

Ortschaftsrat Langensalzwedel 06.10.2021  

Ortschaftsrat Hämerten 07.10.2021  

Ortschaftsrat Grobleben 08.10.2021  

Ortschaftsrat Miltern 11.10.2021  

Hauptausschuss 13.10.2021  

Stadtrat 27.10.2021  

 
 
Beschlussvorschlag 

Der Stadtrat beschließt die 1. Änderungssatzung zur Satzung über die Freiwillige Feuerwehr der 
Stadt Tangermünde.  
 
 
 
 
Pyrdok 
 
 

 
Beratungsergebnis 

Gremium: 

Sitzung am: TOP: 

 

      
Beschlussvorschlag wurde 
angenommen: 

  
Beschlussvorschlag wurde 
abgelehnt: 

  

      
 

               
Einstimmig   Stimmenmehrheit   Ja   Nein   Enthaltung   

               
 
Beschluss-Nummer: 

 

 
Anlagen 
Begründung 
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Entwurf 1. Änderungssatzung 
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Begründung zur Beschlussvorlage BV 0466-21 
1. Änderungssatzung zur Satzung über die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Tangermünde 

  
 
Bei der Ortsfeuerwehr Tangermünde erfolgt in diesem Jahr die turnusmäßige Neubesetzung der 
Funktion Ortswehrleiter. Die 6-jährige Amtszeit des Amtsinhabers, Kamerad René Tangelmann, 
endet zum 31.10.2021. 
 
Im Rahmen des Vorschlagsrechts der Einsatzabteilung wurde lediglich ein Wahlvorschlag 
eingereicht. 
 
Dieser Wahlvorschlag (keine Eigenmeldung) lautet auf den Kameraden Michael Classe, zugleich 
Stadtwehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Tangermünde. 
 
Am 07.09.2021 haben die Mitglieder des Einsatzdienstes den Kameraden Classe mit 34 JA-
Stimmen und 2 NEIN-Stimmen für die Funktion des Ortswehrleiters vorgeschlagen. 
Vorschlagsberechtigt waren insgesamt 71 Kameradinnen und Kameraden. 
 
Gemäß § 15 Abs. 4 Satz 2 der Feuerwehrsatzung ist derzeit eine Doppelfunktion 
Ortswehrleiter/Stadtwehrleiter ausgeschlossen: „Der Stadtwehrleiter darf nicht gleichzeitig 
Ortswehrleiter sein“. 
 
Die vorgeschlagene Satzungsänderung soll eine derartige Doppelfunktion ermöglichen, 
insbesondere für Fälle in denen wie vorliegend nur ein einziger Bewerber vorhanden ist. 
 
Alle Ortswehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Tangermünde wurden hierzu angehört und 
haben der vorgeschlagenen Änderung ihre Zustimmung erteilt. 
 
 
 
Anka Bertkau 
Amtsleiterin 
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